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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes zur Umsetzung des  
«Aktionsplans Integrierte Grenzverwaltung» sowie zur finanziellen  
Unterstützung von Kantonen mit Ausreisezentren an der Grenze 

Seit der Assoziierung an Schengen im Jahr 2008 hat sich das Regime der Personen-
kontrollen an der Landesgrenze der Schweiz grundlegend geändert: Während an den 
Binnengrenzen grundsätzlich keine Personenkontrollen mehr zulässig sind, wurden 
die Kontrollen an den Aussengrenzen verschärft. Dafür hat der Bundesrat einen 
Aktionsplan «Integrierte Grenzverwaltung» erlassen, der verschiedene Massnahmen 
vorsieht. Die überwiegende Mehrheit dieser Massnahmen ist bereits umgesetzt und 
operativ; einige Massnahmen bedürfen noch einer gesetzlichen Umsetzung. Dies 
soll mit vorliegender Vorlage erfolgen. Zugleich erfolgt eine redaktionelle Anpas-
sung des AIG an den Schengener Grenzkodex (SGK); materielle Änderungen gehen 
damit nicht einher.  

Seit einiger Zeit wird auch aus Fachkreisen gefordert, die nebenstrafgesetzliche 
Bestimmung zum Menschenschmuggel (Art. 116 Ausländer- und Integrationsgesetz; 
AIG, SR 142.20) besser an die praktischen Bedürfnisse anzupassen und eine Anhe-
bung der Maximalstrafe zu prüfen. Zusätzlich soll mit der Vorlage die Motion 
17.3857 Abate «Kantone mit Ausreisezentren an der Grenze finanziell unterstützen» 
umgesetzt werden. 

Datum der Eröffnung: 13. Dezember 2019 

Vernehmlassungsfrist: 27. März 2020 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:  
Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern,  
Telefon 058 466 17 67 / 058 484 96 68, www.sem.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 
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